
67

 

Das Kreisblatt erscheint Freitags; es kostet
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Anzeigen werden bis Donnerstag mittag ‚in
Der Geschäftsstelle angenommen. —- Preis fur
die oiergespaltene Millimeterzeile 6 Neichspfennige

Zurzeit ist Preisliste sJir. 5 gültig

Druck und Verlag

A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe & Politt in Oels

Verantwortlich für den Textteih Kreisoberinspektor
Walter Belling; für Anzeigen Gustav Scholz,

beide in Oels. D. A. l. Vierteljahr 1938 420

Mai 1938 76. Jahrgang

Amtlicher Teil
Bekanntmakhungen des Landrats

Cz n h a l t s v e r z e i eh n i s : Betauutmachuug betr. Erfas-
sung der früheren österreichischen Bundesbürger mit dauern-
dem Aufenthalt im Deutschen Reich »außerhalb sdes Landes
Oesterreich der (-8)ebnrtsjahrgäuge 1914 bis einschließlich 1918,
sowie der vom 1. 1. bis einschließlich 31. 8. 1919 Geborene-u
6. 6-7 —-— Reichseinktmimeusteuerauteile der Landgemeiuden
6. 68 — Körperschastssteuerauteile der Laudgemeiudeu 6. 68
—- llnisahsteuerauteile der Laudgemeiuden 6. 68 —— Kreisspars
kassenaunahmestelle S. 68 —— lHebammen S 68 —— Anordnung
betr. Verbraucherhöchstpreise für Speisetartoffeln im Regie-
rungsbezirk Breslau 6. 69 — Bezeichnung der staatlichen
Kreistasseu im Schrift- uud Ausweisungsverfehr 6. 69 — Ab-
lassuug des Oelsbaches (Kleiuer Mühlgrabeu) 6. 69 —— War-
nung vor Verwendng von ungekochtem Weidewasser 6. 69 ——--
(Eintragung vou Adoptivelteru in die Personeunachweise 6. 71)
—-- Viehseneheupolizeiliche Anordnung 6. 70 —- Betanntma-
chuug betr. Satzung des Wasseruuterhaltuugsverbandes Wuns-
Dorf 6. 79 — Schutz von Fiudlingen 6. 70 ——— Betauntma-
chng anderer Behörden 6. 79.

Betauntmachung
Betreff: Erfassung ver früheren österreichischen Bundesbiirger
mit dauerndem Aufenthalt im Deutsch-en Reich außerhalb des
Landes Oesterrcich der Geburtsjahrgänge 1914 bis einschließlich
1918, sowie der vom 1. ‚l. bis einschließlich 31. 8. 1919 Ge-

boreneu

Unter Bezugnahme auf die Prostlamatiiou der Reichsregieruug
an das Deutsche Volk vom 16. März 1935 und das Gesetz über
Den Ausbau der Wehrmacht vom gleichen Eine, beide abge-
druckt im RGBL 1935 l 6 369, 375, das s'ie'bi; eseh vom
21. Mai 19185, das Reichsarbeitsdisenstsgesetz vom 26. — uni 1.935,
Die. Verordnung iiber das Erfasfungsweseu vom 15. éj ebr. 1937
RGIBL l 6. “205 -—— wird Tlisachstehendes bekannt gegeben:

In der Zeit vom 16. bis einschließlich 28. Mai 1938 haben
sich- für die Zwecke des Reichsarbeitsdienstes und des Wehr-
dienstes bei der polizeilichen Meldebehsörde —- Gemeindebehörde
——— am Ort ihres dauernd-en Aufenthalte-s nach deren näheren
Anordnung persönlich zur Anlegung des Wehrstatnmhlattes au-
zuineldem .

1. Die österreichischen Bundessbürger, die durch die Wieder-
vereinigung Oesterreichs mit dem Deutsch-en Reiche deutsche
Staatsausgehörige geworden sind,

2. Die ehemaligen österreichischen Bundesbürger die die
kistörreichische Baundesbrsgerschsast durch Ausbürgerung verloren
Ja en,

 

wenn die unter 1 uud 2 Geuanuten ihren dauernden Aufent-
halt im Deutschen Reich außerhalb des Landes Oesterreich ha-
ben und wenn sie den Geburtsjahrgängeu .19l4 bis einschließ-
lich 1918 angehören oder wenn sie in der Zeit vom l. 1. bis
einschließlich 31. 8. ‚1.919 geboren sind.
Als Ort des dauernden Ausfenthsaltes ist die Gemeinde- an-

5nseheu, in der der TUieldepflichtige an dem festgesetzten Stachtag
eine Wohnung (Wohuraum oder Schilasstellch inne hat.

Als dauernder Aufenthalt gilt für Meldep«flichtige, die
a.) See- oder Binnensschifssahrt treiben und keinen dauern-den

Aufenthalt an Lan-d haben, Die Gemeinde, in der sie sich am
Stichtag aushalten. Bis-finden sie sich am Stichtag oder in
einem ausländischen Hafen, müssen sie sich bei der polizei-
lichcn Meldebehörde des iuländischsen Bestinismungsshafens
anmelDen, Den ihr Schiff als ersten nach dem Stichtag an
läuft. ·L-äuft das Schiff einen inläusdifchen Haer nicht au,
haben sie sich beim Anlauer des nächsten Hasens, in dem
sich ein deutsch-es ötonsulat befindet, bei diesem anzumeldsen,

h) in einem Lager der Reichsautobsahsnunternehnmngen oder
in einem SA-Schulnngslager ausgenonnneu sind, die Ge-
meinde, in der-en Gebiet das Lager gelegen ist,

c) ohne dauernden Aufenthalt zu haben, von Ort zu Ort
ziehen, die Gemeinde, in der sie sich am Stichtasg aufgehal-
ten haben,

il) in einer Kranken-, vIrren-, Heil-, Bewahr- oder Fürsorge-·
cmstalt ausgenommen sind, die Gemeinde, in deren Gebiet
die Anstalt gelegen ist,

e) sich in psoslizeilichem tsöewa.hrsani, Schuhhaft oder in einem
Konzentratiionslager befinden, der Ort der Juhaftierung,

f') Jnsassen svon Gefängnissen oder Strafanstalteu sind, die
Gemeinde, in deren Gebiet die Anstalt gelegen ist.

Jst ein Meldepsslichtiger von dem Ort der polizeilichen Meldu-
behsörde, bei der er sich anzumelden hat, vorübergehend ab-
wesend, hat er sich bei ihr zunächst schriftlich und nach Rückkehr
unverzüglich persönlich anzumeslden

Als Stischtag wirdder 16. Mai ‚1938 bestimmt.

Von der Verpflichtung der persönlichen Anmeldung bei der
polizeilichen Meldebehörde sind die Meldepflischtiigen befreit, die
zu diesem Zeitpunkt bereits- Reichsiarbeitsdienst leisten oder in
Der Slßc‘lmnacbt oder is-Verfügunigstruppse aktiv Dienen.

§ 2 Abs. 4 und die §§ 5, 6 und 8 Der VO. über die Msusterung
nnd Aus-hebng vom l7. April 1937 («RiGBl« I. 6.469) gelten
sinneigmäß. Diese Bestimmungen können bei der polizeilichen
Meldebehörde jederzeit eingesehen werden-

Melsdepflichitige, die durch Krankheit an der persönlichen An--
meldnng verhindert sind, haben hierüber ein Zeugnis des Amts-
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arztes oder ein mit dem Sichtveriiiert des Anitsarztes »ver-
sehen-es Zeugnis eines anderen heamteten Arztes der zustandi-
en polizeilichen Meldebehsörde vorzulegen, swelsches durch diese

Posort nach Eingang der Kreispolizeibehbrde weiterzuleiten ist.
Die Versäiiniung der Aiiuieldefrift entbindet nicht von Der An
meldepflicht.
Für Meldepflichtige, die sich in Anstalten (Heilsiiiistalten,

ksür orgeerziehiinsgssan·stalten, Polizeigewashrsam iis«tv.) befinden,
· t er Vorstand dieser Anstalt die Gründe des Lliichterscheinenss
des Meldepflichtigen zur Aufnahme in de iWehrstamiiirolle mit-
zuteilen und ein entsprechendes Zeugnis beizufügen, welches
durch »die polizeilichen Meldebehördieii an die sisreispolizeibehrirde
weiitserzuleiten ist.

Der Meldepflichtige hat zur Anmeldung mitzubringen

a) den Geburtsscheiin ·

b) Nachweise über seine Abstammung, soweit sie in seinem
oder seiner Angehörigen Besitz sind (filmen-bog);

e) die Schul enguisse nnd Nachsweise über seine Berufsaiisbib
diiiig (Le)-rliiiigs.-: nnd (83esellenpriifimg) Lehrvertragez

d) dsas Arbeitssbiich; dieses- hat der Unternehmer dem Dienst-
pflichtigen zu diesem Zweck ausznhändigen;

e) Austiieise über Zugehsörigkeit
zur HI, (Mariiie OJCFliesgereiiilnsiteu der 5213)
zur SA (tl.ligrine. SA)
zur H
zum NS.ii.ti"
zum NS-st)ieiterkorps
zum Deutschen Sesglerverbaud
zum Natioiisalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK) und iiber

die Ausbildung in idesem
zniii RLB (E11eidyßlnftidnitgbnnb)
zum FWGM (Freiwilliger Wehrfiini

eine -———)
zum DASD iDeiitscher

dienst)
zur TN (Technisscl en Nothilfe)
zur äreiwiügen Sanitätsskoloniie (D-eiitsches Rotes Streng)
zur I, euerwehr;

1') Den Nachweis über den Besitz des Reichssposrtabzeichens
oder des SAitSportabzcichense

g) Freischtviunnerzeugnis, Rettuiigsschwinimerzeusguiss,Grund-
sschein, Leistun sschein, Lehrschein der Deutschen Lebens-
rettungsgesellschasft (DLRW);

h) den Nachweis über fliegerische Betätigung; für Angehörige
des ifticgckischcu Zwitpcvsouats Der euinunffc, der Luftrev-
kehsrssgesellsschaften und der Reichsluftverwaltiing die Be-
scheinigung des Dieiiiststelleiileiters über fliegerischfachsliche
Verwendung und Art der Tätigkeit;

i) den« Führerschein (fiir Kraftfahrzeuge, Motorboote);

k) die Bescheinigung über die öiraftsahrzeuigansbilduii beim
NSTKIK —- Aiiit für Schulen --——— den Reiterschein des ? ieichs
iiispekteurs für Reit- und Fahrausbildiiiig5

J) Den Nachweis über die Ausbildung beim Deutschen Rot-en
Kreuz;

m) Peiis Nachweis iiber Seesfahrtzeiten «—-— Seefahrthnch m,
nber Den Besuch von Seefahrtsschulen, Sehiffsssiugenieur-
schulsen, der Debegfiinkschaile —- Befähigungszeugnisse -———;

n) das Sportseeschifferzeugnis, das Sporthochseesschifssahrtzeug-
uis, den Fuhrersehem des Deutsch-en Seglerverbaudes für
Geefu‘brt oder für ortsnahe stüstenfahrh den Fiibrerschein
des Hochseesportverbaiides -,,Haiisa« nnd das Zeugnis zum
,,C«-Fuhrer fnr Seesport der Mariiie-—H«J;

o) Den Nachweis über geleisteten Tllrbeitsdienst (Welrpa;, Ar-
beitsdienst oder Arbeits.di-eiistt,)asz, Tieustanstveieg «iflicl)-s
teuihseft der IStiidentenschaft);

p) Den Nachweis über geleisteten aktiven Dienst in Der Wehr-
macht, Laiiidesspolizei oder 1': --Berfiignngstruppe;

q) Den Aniiahmescheiii als Freiwilliger der Wehrmacht, des
Reichsgrbeitsdienstes soder der H»Verfüg«Ilsgsstkttppe;

r) Die Erkennnngskarte (Bundesgcseti über die Einwohner-
Pcrzenhnung —- Eian, BGB! 1935 S. 1667), soweit sie
tin Besitz des Meldepflichtigen ist.

Jeder «Meldepfli«chtige hat 2 Paszbilder (Brustbild vson vorne
ge·sehen)» in der Große 37 : 52 nnn vorzulegen, auf denen- er in
bürgerlicher Kleidung und ohne .it«opfbedeckuug abgebildet ist.

Gruppe Ma-

Aniateursende-- nnD Empfangs-

 

Die Paßbilder sind auf der Rücklseite von der polieilicheu
kllieldebehörde mit Vor- und Fiamisieniianien und Leburtss
datiiin zu versehen »und in die Tasche auf der Rückseite Der
weissen Wehrstauimkarte (Formblsatt Lie-) zsu stecken-.

Jeder Tllieldepflichtige hat eine Erklärung nach § 10 Der Er-
fassuiigsversordnuiig ü er feine Abstammung abzugeben. Die Er
tlärungen haben die polizeilichen Meldebehiörden bereit zu hal-
ten. Sie hab-en jeden Meldepsflichtigen vor Abgabe dieser Ers-
tlärung über Den Begriff dses Juden (vgl. § 5 Der 1. Verord-
nung zum tlieichsbsürgerxgesetz vom 14. November 1.935 klitstBl l
S. 1333) zu unterrichtete
Wer die geforderte Erklärung nicht abgibt, hat den Adstam

inungsuachweis unverzüglich durch Vorlage der Heirats-- oder
Gebiirtsiirtunden der Eltern, in Zweifelsfallsen auch desjenigen
der Großeltern zu führen,

Ein Meldepflichtisger, Der seiner Anmeldepflicht nicht oder
nicht pünktlich nachkommt, ·wird, wenn keine höhere Strsafe ver-
wirtt ist, mit Geldstrafe bis zu 150 NM. odcr niit Haft bestraft.

Oels, den« 10. Mai 1938

Der Landrat
m”.—

K l 04 O e l ä, Den 9. Mai 1938

Reichseinkomnieusteueranteile der Landgemeinden

Aus der 34.—36. Eiiikoiniiieiifteiierüberweisung 1937 (34.
bis 313. Ek. für März 1.938) kommen zur Verteilung:

auf jeden Plieihunngsanteil 0,090 --s-- 0,181 nnD 0,629 N·pf.
zusammen 0,900 slleichspfensnig.
Der Berechnung der durch die Kreisksonimunalkgsse zur Aus-

zahlung gelangen en Beträge lisegt der im Kreissblatt vom
2]. September 1934 auf Seite 113s-1.14 abgedruckt-e, saiich lfür
1937 geltende Verteilungsschlüssel für 1934 zugrunde.

Weiter-e Steuerverteilungen werden fiir 1937 nicht mehr cr-
folgen.

Der Vorsitzende des Kreisaiisschusses

Oel s-, den 9. Mai 1931-1

Körperfkhastssteueranteilc der Landgemeinden

Aus der l·5. und 16. Körperschaftssteuerüberweisuiig 1937
(15. nnD 16. .ti«p. für Msärz 1938) kommen zur Verteilung auf
jeden kliechnuiigsanteil i),547 + 0,1340 zus. 1,187 Rpf
« Der Berechnung der durch die Kreistoniniunaltasse zur Aus-—-
zahlung gelaiigendeii Beträge liegt der im Kreissblcitt vom
21. September 1934 auf Seite “113/114 abgedruckte, auch für
1.937 geltende Verteiliingsschliissel für 1934 zugrunde
Weitvere Stenerverteilungen werden für 1937 nicht mehr

erfolgen.
Der Vorsitzende des Kreisausschnffes

Oels, den 9. Mai 1938

Umsatzsteiierauteile der Landgemeinden «

Aus der 23. —s— 24. Iliiisatzsteii«erüberweisung 1987 (23. _|._ 2.1.
Us. für März .1988) tonimeni zur Verteilung:

je Einheit des Uinsatzisteuerschliissels 8,568 nnD 7,0'86 Rpf.
zusaniiiiien 15,654 Rpf.

Der Berechnung Der. durch die Kreistomiiiuiialsteuer zur Aus--
zahlnng gelaiigeiiden Beträge liegt vorläufig der im Fireissblatt
vom 23. November 1934 auf Seite 143 abgedruckte Verteilungs-
schslsüssel für 1934 nach dem Stand-e am Schlusse des« Rech-
niiiigsjiahress 1.936 zugrunde.

Weitere Steuerverteilungcn werden für 1937 nicht mehr
erfolgen.

K l 114

K l U4

Der Vorsitzendc des Kreisausschuffes

KreisspiarkasseikAnuahmestelle

Die Geschäfte der Kreisspartasseii-Aiiiisahmestelle in Viel-—-
g iith sind dem lyaieptlehrer Erisch L i ch eh in Vielgiith über-—-
tragcns worden.

Der Vorstand der Kreissparkasfe zu Oels i. Schlesien
D e l o eh , Land-rat

sLZels, den 4. Mai 1938

Hebainmeu

(”Die Hebamme, Frau Land in Poiittvitz, ist in der Zeit vom
2.Z. Mai bis»4.»Juni d. Js. zu einein Wiederlolunsgslehrgsang
in der Proviiizial-He«baniuiens-Lehraustsalt und 2 rausenkliiiik in
Breslan einberufen »wer-den -

W 673
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Die Vertretung während dieser Zeit habe ich der Hebaiiiiii-e,
Frau Hoffmann in Zessel, iibertra-gien.

Der Laudrat als Leiter des Kreiskoinuiuiialverbaudes

i. IV 91'194, Den 12. Mai 1938

Anordnung betr. Verbraurherhiichftpreise für Speisekartoffelu im
im kliegierungsbeizrk Brei-lau

Auf Grind der Ersten Anordnung iiber die Wahrnehmung der
Aufgaben und Befugnisse des ilieichstomniissars für die Preis-:
bildunig voni 12. Dezember ‚1936 (tlieichsär- und Stasatssanzeiger
Nr. 291 vom .14. Dezember 1938) wird im Benehmen mit dem
Kartofselwirtsrhaftsverband Sehlesien für den Regieriiiigssbezirt
Bresilau folgendes angeordnet:  

9

J.

Die Er eiigerpreise für Speisetartosffeln je 50 kg frachtfrei
ümpfungäftation betragen auf Griind der Verordnung des
iiieichstoiiiinissars für Die Preisbildung vom 23. März 1907 für
die Monate wem/nun 1938 für weiße, rote nnd blaue Sorten
2,00 RM., für gelbe Sorten 2,90 RM.

Der Erzeugerhöchsstpreio für die Sorte «Julinieren« wird
fest-gesetzt auf 3(,9() WM. je 50 kg, fiir die Sorten »Frühe
Hörnchen-« und »Tann-ei·izapfen" auf 4,90 RM. je 50 kg.

IT.

Für die Abgabe von Speisekartoffeln an den Verbraueher in
dseIi Monaten März-April 1938 Werden folgende Hsöchistpreise fest-
ge etzt:

 

BeiTZIbgabevoii 50 kg
‘Bei ‘lIbgabe oon 50 kg an den Kleiiioerteilerab Waggon oder Lager

 

Bei Abgabe von 50 kg ,I . « H .. ,—

an b9" flierbrancher BeänAinileeklIriiiuzeke
frei Keller für

ftir

weiße, rote weiße, rote

iind blaue gelbe und blaue gelbe

Sorten Sorten Sorten Sorten

RM RM RM RM  
 

a) Jn den Stadten Breslaii inid Waldenburg, sowie in Hermsdorß Weißstein, Gotte-berg, Fellhanimer, Notheiibaeh und in den Fremden-

frei Keller
für für

weiße, rote weiße, rote

und blaue gelbe und blaue gelbe
Sorten Sorten Sorten Sorten

RM RM RM RM

oeriehrsorten:

3,05 | 3,35 I 3,20 I 3,50 3,35 I 3,05 | 0,38 I 0,41

b) Jn den Stadien aber 10000 (Einwohnern uiid in den Jndiiftriegeineiiiden mit Ausnahme des Jndustriegebietez Neurode:

2,90 I 3,20 | 3,05 | 3,35 3,15 I 3,45 I 0,30 I 0,39

c) Jii den Stadien unter 10000 (Einwohnern, sowie an Orten, in denen die Speisekartoffeloersorgiing iiberwiegend durch Verteiler erfolgt:

......... .......... .......... .._....
I I I s 3,05 I 3,35 | 0,35 | 0,38

d) Auf dem flachen Lande und in Orten, in denen die Belieferung der Verbraucher iiberwiegend durch Erzeuger erfolgt:

III.

Der Versansdverteilerzuschlag beträgt 0,20 RM je 50 leg-, er
darf weder über noch unterschritten werden und ist in den unter
II festgesetzten Höihftpreisen enthalten.

lV.

Bei unmittelbarem Verkauf durch den« Erzeuger an den Ber-
braucher diirfsen die festgesetzten Erzengerprei e nicht überschrit-
ten werben. Für Lieferiing frei sieller des siserbrsauchers kann
jedoch folgender Zuschlag je 50 kg für Anfn«hr, Abladen und
Einbringen in den Keller erhob-en werden-
u) “in Den Fremdenverkchrsgeiiieindeie bis 0,50 kli«M.
li) Hi den- Städten über 10000 Einwohner nnd

in. Den Isiidustriesgemein-den bis . . . . . 0,30 RM.
e) ,an den Otäsdten unter 10000 Einwohner sowie

in Den Ort-en, in denen die Speiseksartoffelver-
sorguiig iiberwiegend durchl Verteiler erfolgt,
bis..............(),25RM.

d) Aussf dein flachen Lande und in ‚Orten, in denen
Die )Belieferiiii-g der Verbraucher iiberwiegend
durch Erzeuger erfolgt, bis 0,20 Eli’iUt.

V.

.D-er Verbraucherhösihstivreis fiir die Sorte »Julinieren« darf
die fur die einzelnen Ortsklassen festgesetzten Höchstpeise für
gelbe Sorten iini höchstens 1 RM. je 50 kg übersteigen
Der Verbraueherhoehistpreis für die Sorte ,,Friihe Hörnchen-«

iiud», Taiinseiizaspifen« (,,dli-ote Mause«) darf die Sir Die einzelnen
Ort-Massen festgesetzten Höchstpreise für gelbe “orten- iiin höch-
stens 2 lSiM. je 50 kg übersteigen.

VI.

Die Auszeichnung der Speisetartoffeln ist beim sileinverkauf
nur mit dein in der Anordnung angegebenen kleinsten Gewicht
von 5 kg und den hierfiir festgesetzt-en- .H(ö-el)«stpreis zulässig.

Vll.
Zuwiderhandlungien gegen diese Anordnun- en iwerdens nach

den Bestimmungen des § 4 des Gesetzes zur «urehführun des
Fieftjahresplanes vom 29. Oktober 1986 (RGBl. I, S. 927 be--
ra .
Br e sla u, 22. 2. 1938. O. P. I. L. 1.1. (Nr. 113).

Der Oberpräsident (Preisbildungsstelle).

 

 

3,-- | :3,:30 I —,.— I —»..

L lll 030 Oels, den 9. Mai 1938

Betrifft die Bezeichnung der staatlichen Kreiskassen im Schrift-
und Ausioeisungsverkeljr

Bei örtlichen Kassen-Geschäftspriifunsgen ist wiederholt die
Wahrnehmung gemacht worden, daß durch ungenaue Bezeich-
nung Der staatlichen Kreiskassen lästis e Berwechselsungen nnd
Gsefchsäftsftsöriingen entstanden sind. Fio sind z. B. die staat-
lichen Kreis-fassen nicht selten mit den Sireiäfonnnunalfaffen,
Krseisispartasssen usw. vertveehselt worden, wenn die Bezeichnung
lediglich »Kreisslasse« lautete.

Diese Verwechselungsens können uiiliebssaiiie Folgen haben,
wenn sie den Geldvertehr betreffen. Jch ersuehe Daher, im
Schrift-: und Anweisungsverkehr mit den staatlichen- Kreisiassen
—- und ziwsar auch innerhalb der Sehriftsätzse, bzw. innerhalb der
Answeisun — sich stets der genauen Bezeichnung —- d. h. also
der Bezei )iiiiiig: ,,Staatliche Kreiskassc« zu bedienen.

Der Landrat

Oels, den 1(). Mai 1.938

Ablassen des Oelsbachses lKleiner Miihlgrabeu)

Für Zwecke der Reinigung der B u t t e r sehen Badeanstalt in
Oel-s wird »der Oelsibach —— Kleiner Mühlgrabeni — in der Zeit
voiii Sonnabend, den .1.4. Mai, 118 Uhr bis einschließlich Diens-
tag, Den 17. Mai l.938, 18 Uhr abgelasfseii.

Der Landrat

 

L lll

L lll O els , den 10. Mai ‚1.938

Warnung vor Verwendung von nugekochstem Weidewasfer

Das Weidewasfer wird durch die Einleitung von Abiwässern
aller Art “verunreinigt.

Jeh warne dashser vor Verwendung von ungekoehtein Weide-
swasser zum Gen-up oder zum Spülen von Eß- nnd Trinkge-
gäßieiy da das Wa ser nach einem mir vorliegenden (-.8)ntaehten
es Medizinaliiiitcrsuchsanites gesundheitsfchädlieh ist. Bei Be-
nutzung tin-gekochten Weidewsassers zu getoerbeismäßi ens Her-
stellung von Speisen und Getränken oder zur STpüiiing von
Eß-·o.der Trinkgefäßen werden die in Betracht kommenden
Personen auf Grund des Gesetzes über den Verkehr mit Le-
bensmitteln und Bedarfssgegenftänden vom 5. Juli 1927 be-
straft werden.
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Sie in Betracht kommenden Ortsbehördeu ersuche ich, vor-
stehenden thweis ortsiiblieh bekanntzugeben

Der Landrat
 

(Eintragung von Adeptiveltetn in die Picrfonennachweise

R.dEr.l d. d)tuPer.J-. v. 29. 4. 1938 —- 1 R 0 350/38-514

1. “n Die Personenuaehdweise (ä 3 Abs. la der VO. über das
Erfassitngswesen v. 15. ”2. 1937, RGBl. I S. 205) an Kindes
Statt angenommener Wehrpfliehtiger sind nur die Adoptiv-
eltern einzutrsagien An die Stelle der Worte »Vater« und
«P"iutter« treten in Feld 9a Der Wehrstatumblätter (Formbl.
la bis e) und in Feld 5a und b Der Geburtsfarte (Formbl. 4n
und b) Die Worte »:)ldopti«v«vater« nnD «Adoptivmutter.«

2. Sie Standesbeamten erhalten durch die Zeitschrift fiir
Standesamtswesen Kenntnis von diesem RdiErL
An alle Volk-Behörden (ohne Geh. Staatspolyß die Stansdesbe-

amten nnd ihre Aufsichtsbehörden

IliMVliV S. 795.

Abt. Wehr. L els, den l(). Mai 1938

Sie pol. Meldebehsördseu weis-e ich auf vorstehenden Erlaß:
besonders hin.

Der Land-rat -

l«« l\' Oe l s, den 12. Mai 1938

Viehseucheupolizeiliche Anordnung

Die Maul- nnd Klauensenehe ist amtstierärztlich fest-gestellt
toorden:

am 3. Mai 1938 in Groß-graben——Winkelmiihle,
am 7. Mai 1938 in Vsuelssenwerder nnD Ranke,
am .12. Mai 19-38 in ABeiDane, Sachseuan, Malen, staltvoe
wert nnd Lan-genhof. .

Zum Spserrbezirt habe ich die Ortschaften bzw Oststeilm
Groß-Genbeu-Wiukelmühle, Bucl)ieuswerder, Raate außer-Schrei-
ben und Neuhof b-R, Heidaug Sachsen-an ohne Klein-Pritsche-
mit}, Malen, Kaltvorwerk und Lang-enhof erklärt.
Die iiber Groß-l83rabeu-cpiegelmsühle verhängte Sperre wird,

da irrtümlich verhängt, ab sofort aufgehoben
Fiir das Sperrgebiet gelten die Vestinmiungen meiner vieh-

seuchenpolizeilichen Anordnung vom li. Januar 1938, Kreis-
blatt Seite 1 und 2. .
Die Abheiluug der Maul- und Klaueuseuche ist in Busel·toitz,

Laubeu, W-asbnit;z, Wildschiitz, Wei-denbach, Pangau, Reesewih
und Woitsdorsf fest-gestellt nnd die Diesiinettison abgenommen
worden. Die iiber diese Orte verhängten Sperrmaßresgeln habe
ich aufgehoben.

-. Der Laudrat

K l 07 A W L e l s, den 3. Mai 1938

Betauutmaehung

spDsie Satzung des Wasseruuterhaltnngsverbandes Woitsdorf,
Kreis Oe"ls, ist am 21. 4. 1938 von mir auf Grund des § 145
-—— 169 der Er ten Verordnung über Wasser- und Bodsentver-"
bändse vom 3. September 1937 (Slieich-sgeset3blatt l S. 933) ers-
-lassen worden.

 

Der Verband hat die Aufgabe,
1. Gewiisser nnd ihre Ufer in ordnungstuiäßigem Zustande zu

halten,
2. entwiisserte Grundstücke im versbesserten Zustande zu er-

halten.
De Verband hat einen Vorsteher und eine Verbinde-vers-

-samm-lung (“133aiierberbanDoannng §§ 46, 62).
Der Vorstand besteht unr ans dem

Stellvertreter-.
Die von dent Verbande ausgehenden Bekanntmathtugen sind

unter ihrem Namen zu erlassen und vom Vorsteher zu unter
zeichnete

Der Laudrat

Jorsteher Er hat einen

L I'll 1331 L« e ls , den H). Niai 1938

Schutz von Findlingeu

Der Herr mache: nnd Preuszische Landesforstmeister weist in
einem Erlaß vom 4. 2. 1.938 darauf hin, daß noch immer da-
riiber Klage geführt wir-d, daß die Erhaltung der Findlinge
(eratis-che Blöeke) noch nicht allerorts in dem Maße sicher-gestellt
ist, wie es der stvissensehaftlichvolkstuudsliche Wert nnd die Ein-
maligteit dieser eiszeitliehen Lliatnrdentmale beanspruchen
müssen. Vezeichuend ist n. a., daß sich gewerbliche Unternehmen-
noch in letzter Zeit in der Tagespresse zum Zersiigeus nnd Bear-
beiten von Findliugsbtöckeu angeboten haben. Auch wird wie-
derholt iiber die wahllos Verwendung solch-er Steine zu Grab
oder Ehremnalen berichtet.

Findlingsblöcke sind miturgeschaffene Deutmale. Ihren Wert
betont das Reiehsnatnrschulzgesetz in seinem § 3 besonders. Nur
Dann, wenn ein Block etwa ans- Gründen- des Verkehrs nicht auf
seiner natürlichen Lagerstätte verbleiben l’ann, ist seine lieber-
führung an eine geeignete Stelle berechtigt, nachdem zuvor ge-
naue Aufzeichnungen über die ursprünglichen Lagerungsveri
hiiltnisse von den Natnrschutzbehiirden veranlaßt worden sind.
Gegen seine Verwendung als Gedentstein ist nur in besonders
gelagerten Ausnahmefäen nichts einzuwenden Das Zerschlai
gen eines Findlingsblocks zu wirtschaftlich-en Zwecken ist stets als
ein griiblicher Verstoß gegen die Absichten des Reisehssnatnrsehutz
gesetzes aufzufassen - " «
Nach § 3 Der Durehführnngs-Verorduung zum Diieichsnatur

schritt-gesetz ist sofort der zuständigen unteren kliaturschutzbehörde
lLandr-at)- kliielduug zu machen, wenn bisher unbekannte Natur
dentmale (z. B. größere Findlinge, Höhlen n. a.) anfgedeelt wer
Den. Der Fund ist solange in seinem bisherigen Zustand zu
belassen, bis die Naturschutzbehörde Anordnungen nach § l7
Abs. 3 des Gesetzes getroster oder den Fund freigegeben hat.
Zur Sicherung etwa noch nicht geschiitzter, bisher hier unbe

tansuter Findlinge ersuehe ich die Herren Bürgermeister mir bis
zum 20. Mai 1938 zu berichten, ob nnd welche Findlinge in
ihrer Gemeinde vorhanden sind. Wenn nötig, find ortsskundige
Förstcr und Lehrer um Auskunft anzugehen. Es ist jeder Block
zu melden, dessen größte Abmessung mindestens etwa 1 Meter
Lein Meter) betrügt. Die Lage des leoeles ist nach Eigentümer,
k eldmark, Parzellienuummer und Kartieublatt genau zu be
zeichnete Eine Lageskizze ist beizufügen «-

Fehlanzeige nicht erforderlich.

Der Laudrat
als Leiter des Kreislommuualverbaudes

Deloch

Bekanntmachungen anderer Behörden

Der Plan·über diaHerstellung einer unterirdischen Tele-
graphenlinie in Pontwitz vou der Postagentur durch die Dorf-
straße bis zsnm Bsahnhof Pontwitz liegt vom 1.6. Mai ab vier
Wochen beim Postamt in OelslSehles aus.
B r es la u, den -:l. Mai 1938. Telegraphenbauamt.

O el s, den 2. Mai 1938

Schulauffichtsbehiirde
.1. Die nächste amtliche FortbildsungstaguuTfindet am Mitt-

woch, den 18. Mai d. Js» in Leuchten statt. e’e-ginn: 8,15 Uhr;
2. Zum Kreissportlehrer für. Den Kreis Oelss ist Lehrer

Frost in Sipahlitz (-Wsohnun-g: Oels, Herrenstraße) ernannt
worden. Bezüglich- Der Aufgaben des Kreisfchullehrers wird
auf den Mut-Erlaß vom 18. 11. 1937, abgedruckt im AM-
Amtsblatt 1937, S. 533J34, verwies-en

Der Kreisschulrat
Veyer

traten Fröste auf.

 

Breslau, Flughafen, den 10-. Mai 1938
Wetterbericht des klieichstvetterdienftes Brescamkflughafem

ausgegeben am 1(). Mai 1938

Abdruck, auch mit Quellenangabe, verbot-en

Jn der vergangenen Woche (vom 4. bis 1.(). Mai 1938)
herrschte in Sehlesien im Bereich arktischer Kaltluftinassen für
die Jahreszeit zu tühles Wetter. Cm den meisten Nächten

Am Ende der Berichtsswoche kam es zu
Aufheiterung und tagsüber warmem Wetter.
In der kommenden Woche (vom 11. bis 17. Mai) werden

die Temperatur-en mehr als bisher den Dsurchsschnittswert er-
reichen. Warmluftvorstöße vom Mitteltueer her werden an
fangs zu unbeständigem Wetter Anlaß geben-. Zu- diesem tragen
auch kühlere Luftmassen, die von Nordswesten nach Schlesieu
dringen werden, bei. In der zweiten Wochenhiilfte ist mit
ruhigem und warmem Wetter zu rechnen, Doch sind getvitters
artige Störungen nicht ausgeschlossen


